
BERATUNG

Filme für Familien

Wann schläft mein Kind durch? Isst es zu wenig? Wie überstehen
Eltern die Pubertät? Da viele Veranstaltungen und Vorträge ak-
tuell nicht stattfinden, hat die Familienbildung der Stadt Aschaf-
fenburg fünf Kurzfilme mit lokalen Experten gedreht, um Eltern
Infos zu Familienthemen bieten zu können und einen Überblick
über die Angebote für Familien zu geben. Andreas Purschke,
Diplom Psychologe und Leiter der Caritas-Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche und Eltern für die Stadt Aschaffenburg,
spricht über »Pubertät und nun?«, Sinikka Oster aus der Jukuz-
Medienstelle über »Familien im Mediendschungel«. Ökotropho-
login Rebecca Kunz geht der Frage nach »Isst mein Kind zu we-
nig?« und Ursula Omer, Leiterin des SkF beantwortet die Fragen
»Was brauchen Babys und Kleinkinder, um gut zu schlafen?« Zu
sehen sind die Filme unter www.aschaffenburg.de/familienfilme.

RECHTSTIPP

IMPFEN –WER ENTSCHEIDET,
WAS FÜR MEIN KIND GUT IST?

»Wie soll es jetzt weiter gehen,
Herr Amberg?«, fragte mich
meine Mandantin. Sie wollte
ihre fünf Jahre alte Tochter
Marie gegen Tetanus impfen
lassen, womit ihr Ex-Mann je-
doch nicht einverstanden war.
»Kann ich einfach unsere
Tochter impfen lassen, obwohl
mein Ex und ich die gemein-
same Sorge haben?«

SCHUTZ-
IMPFUNGEN
Alltagsangelegenheiten kann
trotz der gemeinsamen elter-
lichen Sorge der Elternteil, bei
dem das Kind lebt, alleine
regeln. Angelegenheiten von
erheblicher Bedeutung müssen
allerdings von den Eltern ge-
meinsam entschieden werden.
Die Entscheidung über eine
Schutzimpfung ist eine Angele-
genheit von erheblicher Bedeu-
tung, so dass meine Mandantin
ohne Zustimmung des Kindes-
vaters Marie nicht einfach
impfen lassen kann.
Können Eltern sich nicht

einigen, kann nach § 1628
Satz 1 BGB das Familiengericht
die Entscheidung über die
Impfung einem Elternteil
alleine übertragen. Die Ent-
scheidungskompetenz ist
dem Elternteil zu übertragen,

dessen Lösungsvorschlag dem
Wohl des Kindes besser gerecht
wird.

STIKO
Die Ständige Impfkommission
des Robert-Koch-Instituts
(Stiko) gibt regelmäßig
Empfehlungen heraus, welche
Impfungen sinnvoll sind.
Orientiert sich ein Elternteil
an diesen Empfehlungen, ist
nach einer aktuellen Entschei-
dung des OLG Frankfurt
diesem Elternteil die Entschei-
dungskompetenz zu übertragen.
Eine weitere Überprüfung,
beispielsweise durch die Einho-
lung eines Sachverständigen-
gutachtens ist nicht notwendig.
Vielmehr kommt der Empfeh-
lung der Stiko die Funktion
eines antizipierten Sachver-
ständigengutachtens zu.

CORONA
Geplant ist, dass bis Ende des
Jahres auch Kinder Schutz-
impfungen gegen Corona er-
halten können. Sollten diese
Impfungen in die Empfehlun-
gen der Stiko aufgenommen
werden, wird ein Elternteil,
der dies ablehnt, vor Gericht
kaum eine Chance haben.
Impfen wird aktuell vor
Gericht offensichtlich immer
als das bessere Konzept
gesehen.
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